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3866/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Bedrana Ribo, MA,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist das nochmalige Anführen des 
Titels nur bei Sammelnovellen notwendig; daher könnte 
dieser Titel mittels eines Abänderungsantrages 
gestrichen werden. 

Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz –
 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 200/2023, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. Im § 31a Abs. 9 Z 2 wird der Ausdruck „ , bei der 
Landespolizeidirektion“ durch den Ausdruck „bei der 
Landespolizeidirektion,“ ersetzt. 

 

 2. Im § 31a Abs. 9 zweiter Satz wird der Ausdruck 
„Hauptverband“ durch den Ausdruck „Dachverband“ 
ersetzt. 

 

 3. § 31a Abs. 9 vorletzter Satz entfällt.  

(9) Sofern in den Beständen nach Abs. 8 Z 1 bis 4 
kein Lichtbild vorhanden ist, ist der Karteninhaber/die 
Karteninhaberin ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
verpflichtet, das Lichtbild 

 1. wahlweise im Rahmen eines der für die 
Bestände nach Abs. 8 Z 1 bis 3 vorgesehenen 
behördlichen Verfahrens oder 

 (9) Sofern in den Beständen nach Abs. 8 Z 1 bis 4 
kein Lichtbild vorhanden ist, ist der Karteninhaber/die 
Karteninhaberin ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
verpflichtet, das Lichtbild 

 1. wahlweise im Rahmen eines der für die 
Bestände nach Abs. 8 Z 1 bis 3 vorgesehenen 
behördlichen Verfahrens oder 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. außerhalb eines solchen Verfahrens bei den 
Dienststellen der Sozialversicherungsträger, 
sofern es sich beim Betroffenen/bei der 
Betroffenen nicht um einen/eine 
österreichischen/österreichische Staatsbürger/in 
handelt, bei der Landespolizeidirektion 

beizubringen. Der Hauptverband trägt die 
Gesamtverantwortung für die Umsetzung des 
Registrierungsprozesses nach Z 2 für österreichische 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Der Hauptverband 
kann sich dafür auch der als Passbehörden (§ 16 des 
Passgesetzes 1992) tätigen Behörden sowie der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bedienen. Für die 
Identitätsfeststellung und die Anforderungen an die 
beizubringenden Lichtbilder gelten die Bestimmungen 
der Passgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 223/2006, in der zum Zeitpunkt der Beibringung des 
Lichtbildes geltenden Fassung. 

 2. außerhalb eines solchen Verfahrens bei den 
Dienststellen der Sozialversicherungsträger, 
sofern es sich beim Betroffenen/bei der 
Betroffenen nicht um einen/eine 
österreichischen/österreichische Staatsbürger/in 
handelt, bei der Landespolizeidirektion, 

beizubringen. Der HauptverbandDachverband trägt die 
Gesamtverantwortung für die Umsetzung des 
Registrierungsprozesses nach Z 2 für österreichische 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Der Hauptverband 
kann sich dafür auch der als Passbehörden (§ 16 des 
Passgesetzes 1992) tätigen Behörden sowie der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bedienen. Für die 
Identitätsfeststellung und die Anforderungen an die 
beizubringenden Lichtbilder gelten die Bestimmungen 
der Passgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 223/2006, in der zum Zeitpunkt der Beibringung des 
Lichtbildes geltenden Fassung. 

 4. § 31a Abs. 9a lautet:  

(9a) Im Einvernehmen mit dem/der zuständigen 
Bundesminister/Bundesministerin kann der/die 
Bundesminister/Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auch andere 
geeignete Behörden durch Verordnung ermächtigen, das 
Verfahren nach Abs. 9 Z 2 neben den dort genannten 
Stellen vorzunehmen. 

 

„(9a) Der/Die Bundesminister/Bundesministerin für 
Inneres kann im Einvernehmen mit dem/der 
Bundesminister/Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auch die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie andere 
geeignete Behörden durch Verordnung ermächtigen, das 
Verfahren nach Abs. 9 Z 2 neben den dort genannten 
Stellen zu führen.“ 

(9a) ImDer/Die 
Bundesminister/Bundesministerin für Inneres kann 
im Einvernehmen mit dem/der zuständigen 
Bundesminister/Bundesministerin kann der/die 
Bundesminister/Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auch die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie andere 
geeignete Behörden durch Verordnung ermächtigen, das 
Verfahren nach Abs. 9 Z 2 neben den dort genannten 
Stellen vorzunehmen.zu führen. 

 5. § 31a Abs. 12 vierter Satz lautet:  

 „Die entstandenen Aufwendungen sind von den 
jeweiligen beteiligten Behörden selbst zu tragen.“ 

 

(12) Nähere Bestimmungen über die 
Verwaltungsabläufe und die Kostentragung sowie 
Ausnahmen bezüglich der Pflicht ein Lichtbild 

 (12) Nähere Bestimmungen über die 
Verwaltungsabläufe und die Kostentragung sowie 
Ausnahmen bezüglich der Pflicht ein Lichtbild 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
beizubringen, wenn und solange dies aus besonders 
schwerwiegenden insbesondere gesundheitlichen 
Gründen im Einzelfall nicht zumutbar ist, werden durch 
Verordnung der Bundesregierung festgelegt. Ebenso 
können in der Verordnung für einen zwölfjährigen 
Übergangszeitraum altersbedingte Ausnahmen festgelegt 
werden. Die für die Umsetzung der Abs. 8 und 9 bis 
31. Dezember 2023 erforderlichen Mittel sind dem 
Hauptverband vom Bundesminister für Finanzen aus 
dem allgemeinen Bundeshaushalt zusätzlich zur 
Verfügung zu stellen, wobei der Kostenersatz mit einem 
Betrag in Höhe von 7,5 Mio. € begrenzt ist. Die Höhe 
der Abgeltung der bei den Passbehörden sowie den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nach Abs. 9 Z 2 
entstandenen Aufwände ist zwischen dem Hauptverband 
und diesen Behörden zu regeln. Die bei den 
Landespolizeidirektionen nach Abs. 9 Z 2 entstandenen 
Aufwände werden im Jahr 2020 durch eine vom 
Bundesministerium für Finanzen an das 
Bundesministerium für Inneres zu leistenden Pauschale 
in der Höhe von 500 000 € abgegolten. Darüber hinaus 
werden durch den Dachverband beginnend mit dem 
Jahr 2020 bis einschließlich dem Jahr 2023 dem 
Bundesministerium für Inneres dessen Aufwände durch 
eine Pauschale in der Höhe von jeweils 250 000 € 
abgegolten. 

 

beizubringen, wenn und solange dies aus besonders 
schwerwiegenden insbesondere gesundheitlichen 
Gründen im Einzelfall nicht zumutbar ist, werden durch 
Verordnung der Bundesregierung festgelegt. Ebenso 
können in der Verordnung für einen zwölfjährigen 
Übergangszeitraum altersbedingte Ausnahmen festgelegt 
werden. Die für die Umsetzung der Abs. 8 und 9 bis 
31. Dezember 2023 erforderlichen Mittel sind dem 
Hauptverband vom Bundesminister für Finanzen aus 
dem allgemeinen Bundeshaushalt zusätzlich zur 
Verfügung zu stellen, wobei der Kostenersatz mit einem 
Betrag in Höhe von 7,5 Mio. € begrenzt ist. Die Höhe 
der Abgeltung der bei den Passbehörden sowie den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nach Abs. 9 Z 2 
entstandenen Aufwände ist zwischen dem Hauptverband 
und diesenAufwendungen sind von den jeweiligen 
beteiligten Behörden selbst zu regelntragen. Die bei 
den Landespolizeidirektionen nach Abs. 9 Z 2 
entstandenen Aufwände werden im Jahr 2020 durch eine 
vom Bundesministerium für Finanzen an das 
Bundesministerium für Inneres zu leistenden Pauschale 
in der Höhe von 500 000 € abgegolten. Darüber hinaus 
werden durch den Dachverband beginnend mit dem 
Jahr 2020 bis einschließlich dem Jahr 2023 dem 
Bundesministerium für Inneres dessen Aufwände durch 
eine Pauschale in der Höhe von jeweils 250 000 € 
abgegolten. 

 6. Im § 545 wird nach dem Abs. 11 folgender Abs. 12 
angefügt: 

 

 „(12) Mit der Vollziehung des § 31a Abs. 9a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2024 ist 
der/die Bundesminister/Bundesministerin für Inneres im 
Einvernehmen mit dem/der 
Bundesminister/Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.“ 

(12) Mit der Vollziehung des § 31a Abs. 9a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2024 ist 
der/die Bundesminister/Bundesministerin für Inneres 
im Einvernehmen mit dem/der 
Bundesminister/Bundesministerin für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 7. Nach § 796 wird folgender § 797 samt Überschrift 
angefügt: 

 

 „Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2024 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2024 

 § 797. (1) Die §§ 31a Abs. 9 Z 2 und Abs. 9 zweiter 
Satz, Abs. 9a sowie Abs. 12 vierter Satz und 545 Abs. 12 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2024 
treten mit 1. April 2024 in Kraft. 

§ 797. (1) Die §§ 31a Abs. 9 Z 2 und Abs. 9 
zweiter Satz, Abs. 9a sowie Abs. 12 vierter Satz und 
545 Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2024 treten mit 1. April 2024 in 
Kraft. 

 (2) § 31a Abs. 9 vorletzter Satz tritt mit Ablauf des 
31. März 2024 außer Kraft. Zum 31. März 2024 
bestehende vertragliche Vereinbarungen, die zwischen 
dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und 
einzelnen als Passbehörden (§ 16 des Passgesetzes 1992) 
tätigen Behörden sowie Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister abgeschlossen wurden, bleiben bis zur 
Erlassung einer Verordnung nach § 31a Abs. 9a 
wirksam.“ 

(2) § 31a Abs. 9 vorletzter Satz tritt mit Ablauf 
des 31. März 2024 außer Kraft. Zum 31. März 2024 
bestehende vertragliche Vereinbarungen, die 
zwischen dem Dachverband der 
Sozialversicherungsträger und einzelnen als 
Passbehörden (§ 16 des Passgesetzes 1992) tätigen 
Behörden sowie Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister abgeschlossen wurden, bleiben bis zur 
Erlassung einer Verordnung nach § 31a Abs. 9a 
wirksam. 
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